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Ðñüóêëçóç ãéá õðïâïëÞ ðáñáôçñÞóåùí êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 88 ðáñÜãñáöïò 2 ôçò óõíèÞêçò ÅÊ,
ó÷åôéêÜ ìå ôçí åíßó÷õóç áñéè. C 61/98 (ðñþçí ÍÍ 189/97) Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, Áõóôñßá

(1999/C 253/03)

(Êåßìåíï ðïõ ðáñïõóéÜæåé åíäéáöÝñïí ãéá ôïí ÅÏ×)

Ìå ôçí êáôùôÝñù åðéóôïëÞ ôçò 14çò Éïõëßïõ 1999 óôçí áõèåíôéêÞ ãëþóóá ðïõ ðáñáôßèåôáé ìåôÜ ôçí ðáñïṍóá
ðåñßëçøç, ç ÅðéôñïðÞ êïéíïðïßçóå óôçí Áõóôñßá ôçí áðüöáóÞ ôçò íá åðåêôåßíåé ôç äéáäéêáóßá ðïõ ðñïâëÝðåôáé
óôï Üñèñï 88 ðáñÜãñáöïò 2 ôçò óõíèÞêçò ÅÊ ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñïáíáöåñèåßóá åíßó÷õóç.

Ôá åíäéáöåñüìåíá ìÝñç êáëïṍíôáé íá õðïâÜëïõí ôçò ðáñáôçñÞóåéò ôïõò åíôüò åíüò ìçíüò áðü ôçí çìåñïìçíßá
äçìïóßåõóçò ôçò ðáñïṍóáò ðåñßëçøçò êáé ôçò åðéóôïëÞò ðïõ áêïëïõèåß, óôçí áêüëïõèç äéåṍèõíóç:

ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ
ÃåíéêÞ Äéåṍèõíóç Áíôáãùíéóìïṍ
Äéåṍèõíóç H
Rue de la Loi/Wetstraat 200
Â-1049 ÂñõîÝëëåò
Öáî (32-2) 296 98 16

Ïé ðáñáôçñÞóåéò áõôÝò èá êïéíïðïéçèïṍí óôçí Áõóôñßá. ÅÜí ôï åíäéáöåñüìåíï ìÝñïò ðïõ õðïâÜëëåé ôéò
ðáñáôçñÞóåéò åðéèõìåß íá ìçí êïéíïðïéçèåß ç ôáõôüôçôÜ ôïõ, èá ðñÝðåé íá õðïâÜëåé äåüíôùò áéôéïëïãçìÝíç
ãñáðôÞ áßôçóç.

ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ

Óôéò 14 Ïêôùâñßïõ 1998, ç ÅðéôñïðÞ êßíçóå åðßóçìç äéáäéêáóßá
Ýñåõíáò óṍìöùíá ìå ôï Üñèñï 88 ðáñÜãñáöïò 2 ôçò óõíèÞêçò ÅÊ
ãéá ôçí õðüèåóç C 61/98 ó÷åôéêÜ ìå ôçí êñáôéêÞ åíßó÷õóç õðÝñ
ôçò Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, Heiligenkreuz, Áõóôñßá
(«LLG»). Åðßóçò, ç ÅðéôñïðÞ åîÝäùóå äéáôáãÞ ðáñï÷Þò ðëçñïöï-
ñéþí, ìå ôçí ïðïßá êÜëåóå ôçí Áõóôñßá, ìå åðéóôïëÞ ôçò 29çò
Ïêôùâñßïõ 1998, íá áðïäåßîåé üôé äéÜöïñá ìÝôñá åíéó÷ṍóåùí
÷ïñçãÞèçêáí ìå ïñèÞ åöáñìïãÞ õöéóôÜìåíùí Þ åãêåêñéìÝíùí
êáèåóôþôùí åíéó÷ṍóåùí.

Ç Áõóôñßá áðÜíôçóå ìå åðéóôïëÝò ôçò 15çò Ìáñôßïõ êáé ôçò 16çò
Áðñéëßïõ 1999, ó÷åôéêÜ ìå ôçí êéíçèåßóá äéáäéêáóßá, êáèþò êáé ìå
ôá åñùôÞìáôá üóïí áöïñÜ ôá ìÝôñá ãéá ôá ïðïßá åêäüèçêå ç
äéáôáãÞ ðáñï÷Þò ðëçñïöïñéþí. Ç ÅðéôñïðÞ åîÝôáóå ôéò ðëçñïöï-
ñßåò ðïõ ÷ïñçãÞèçêáí êáé áðïöÜóéóå íá åðåêôåßíåé ôçí åðßóçìç
äéáäéêáóßá åîÝôáóçò ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï 88 ðáñÜãñáöïò
2 ôçò óõíèÞêçò ÅÊ óå ôÝóóåñá ìÝôñá åíéó÷ṍóåùí ãéá ôá ïðïßá ç
Áõóôñßá äåí áðÝäåéîå ìå éêáíïðïéçôéêü ôñüðï üôé åöáñìüóôçêáí
ïñèÜ óṍìöùíá ìå õöéóôÜìåíá Þ åãêñéèÝíôá êáèåóôþôá åíéó÷ṍóåùí.
Óôçí áðüöáóç ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ìßá Üëëç äéáôáãÞ ðáñï÷Þò ðëç-
ñïöïñéþí óṍìöùíá ìå ôï Üñèñï 10 ðáñÜãñáöïò 3 ôïõ äéáäéêá-
óôéêïṍ êáíïíéóìïṍ (ÅÊ) áñéè. 659/1999 ôïí Óõìâïõëßïõ.

Ç åí ëüãù åðÝêôáóç ôçò åðßóçìçò äéáäéêáóßáò åîÝôáóçò óõìðëç-
ñþíåé ôçí áðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò ôçò 14çò Ïêôùâñßïõ 1998, ìå
ôçí ïðïßá åß÷å Þäç êéíçèåß ç äéáäéêáóßá ãéá Üëëá ìÝôñá åíéó÷ṍ-
óåùí. Ç áðüöáóç áõôÞ ðåñéëáìâÜíåé ëåðôïìåñåßò ðëçñïöïñßåò
ó÷åôéêÜ ìå ôçí åôáéñåßá êáé ôá ìÝôñá åíéó÷ṍóåùí. Äçìïóéåṍôçêå
óôéò 13 Éáíïõáñßïõ 1999 óôçí Åðßóçìç Åöçìåñßäá ôùí Åõñùðáú-
êþí ÊïéíïôÞôùí C 9.

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÙÍ ÌÅÔÑÙÍ ÅÍÉÓ×ÕÓÇÓ

Ç êñáôéêÞò éäéïêôçóßáò Wirtschaftsservice Burgenland AG («Wi-
BAG»), ÷ïñÞãçóå, ÷ùñßò íá Ý÷åé êïéíïðïéÞóåé óôçí ÅðéôñïðÞ, ìßá
ad-hoc åíßó÷õóç ṍøïõò ôïõëÜ÷éóôïí 17,8 åêáôïììṍñéá EUR óôçí

LLG ìå ôç ìïñöÞ ìéáò óṍìâáóçò áöáíïṍò óõììåôï÷Þò. Ç äéÜñêåéá
áõôÞò ôçò óṍìâáóçò óõììåôï÷Þò Þôáí áüñéóôç. Ç WiBAG ìðïñåß
íá ëṍóåé ôç óṍìâáóç ìüíï ìåôÜ áðü 30 Ýôç êáé ëáìâÜíåé êáôÜ ôç
äéÜñêåéá áõôþí ôùí 30 åôþí ôüêïõò ìüíï åðß ôïõ åðåíäõèÝíôïò
êåöáëáßïõ (21,8 åêáôïììṍñéá åõñþ) ṍøïõò 1 % åôçóßùò, êáé ìüíï
óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç LLG ðñáãìáôïðïéåß êÝñäç.

Óôéò 16 Ïêôùâñßïõ 1995 ôï ïìüóðïíäï êñÜôïò Burgenland ìåôá-
âßâáóå óôçí LLG, ìåôÜ áðü áðüöáóç ôçò êõâÝñíçóÞò ôïõ ôçò 10çò
Ïêôùâñßïõ 1995, êáé ÷ùñßò ç Áõóôñßá íá ðñïâåß óå ó÷åôéêÞ êïé-
íïðïßçóç óôçí ÅðéôñïðÞ, ad hoc ðåñéöåñåéáêÞ åðåíäõôéêÞ åíßó÷õóç
ṍøïõò 0,4 åêáôïììõñßùí åõñþ ãéá ôçí áãïñÜ ïéêïðÝäïõ.

Óôéò 11 Éáíïõáñßïõ 1996, ç êñáôéêÞò éäéïêôçóßáò Österreichische
Kommunalkredit AG («ÖKK») äÞëùóå, åî ïíüìáôïò ôçò Äçìïêñá-
ôßáò ôçò Áõóôñßáò, üôé èá ÷ïñçãÞóåé óôçí LLG åðåíäõôéêÞ åðé÷ï-
ñÞãçóç ṍøïõò 5,5 åêáôïììõñßùí åõñþ ãéá åðåíäṍóåéò óå ó÷Ýóç ìå
ôï ðåñéâÜëëïí ṍøïõò 11,1 åêáôïììõñßùí åõñþ. Ç åíßó÷õóç åðñü-
êåéôï ãéá ÷ïñçãçèåß óṍìöùíá ìå ôï Üñèñï 12 ðáñÜãñáöïò 5 ôïõ
íüìïõ ðåñß ðåñéâáëëïíôéêþí åíéó÷ṍóåùí (Umwelt-
förderungsgesetz) áñéè. 185/1993 êáé ôï áíôßóôïé÷ï êáèåóôþò
ôïõ 1993 (Förderungsrichtlinien 1993 für betriebliche
Umweltschutzmaßnahmen). Ï íüìïò êáé ôï êáèåóôþò óõíéóôïṍí
õöéóôÜìåíç åíßó÷õóç, ðïõ êáôá÷ùñÞèçêå ìå ôïí áñéèìü Í 93-148.
Ç ÅðéôñïðÞ äéáôõðþíåé áìöéâïëßåò üóïí áöïñÜ ôçí ïñèÞ åöáñ-
ìïãÞ ôïõ êáèåóôþôïò.

Ç ÅðéôñïðÞ èåùñåß üôé ç LLG åßíáé ðéèáíü íá Ý÷åé åðùöåëçèåß
äùñåÜí áðü åéäéêÜ Ýñãá õðïäïìÞò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ãéá
ôéò åéäéêÝò áíÜãêåò ôçò LLG åê ìÝñïõò ôçò åôáéñåßáò Business
Park Heiligenkreuz GmbH («BPH»). Ôá Ýñãá õðïäïìÞò áöïñïṍí
óõíäÝóåéò ãéá ôçí åîáóöÜëéóç çëåêôñïäüôçóçò, âéïìç÷áíéêïṍ
íåñïṍ, ôçëåðéêïéíùíéþí, åðåîåñãáóßáò õäÜôùí êáé äéÜèåóçò áðïâëÞ-
ôùí êáèþò êáé ðñüóâáóç óôï ïäéêü êáé óéäçñïäñïìéêü äßêôõï, ôï
ìåãáëṍôåñï ìÝñïò ôùí ïðïßùí äéáôÝèçêå óôçí åôáéñåßá ôï 1997.
ÌÝ÷ñé óôéãìÞò äåí êáôÝóôç äõíáôü íá ðñïóäéïñéóôåß ôï ôåëéêü
ðïóü ôçò åíßó÷õóçò.

ELC 253/4 Åðßóçìç Åöçìåñßäá ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí 4.9.1999
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×ùñßò íá èßãåôáé ç ôåëéêÞ áðüöáóÞ ôçò óôï ðëáßóéï ôçò ïðïßáò èá
åêôéìçèïṍí üëåò ïé åíéó÷ṍóåéò ðïõ ÷ïñçãÞèçêáí óôçí LLG, ç
ÅðéôñïðÞ óçìåéþíåé üôé ôñßá áðü ôá ìÝôñá ÷ïñçãÞèçêáí ad hoc,
åíþ ç ðåñéâáëëïíôéêÞ åíßó÷õóç èá ìðïñïṍóå íá áðïôåëåß ðëçììåëÞ
åöáñìïãÞ õöéóôáìÝíïõ êáèåóôþôïò åíéó÷ṍóåùí. Óôçí ðåñßðôùóç
íÝáò ìåìïíùìÝíçò åíßó÷õóçò, ç ÅðéôñïðÞ ðñÝðåé íá åêôéìÞóåé ôï
óõìâéâÜóéìï ôçò åíßó÷õóçò ìå ôçí êïéíÞ áãïñÜ áðåõèåßáò ìå âÜóç
ôá êñéôÞñéá ðïõ ïñßæïíôáé óôï Üñèñï 87 ôçò óõíèÞêçò ÅÊ. Ç
åíßó÷õóç ìðïñåß íá åßíáé ðáñÜíïìç åÜí äåí ìðïñåß íá åöáñìïóôåß
êáìßá áðü ôéò åîáéñÝóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 87 ðáñÜ-
ãñáöïò 2 êáé 3 ôçò óõíèÞêçò. Ãéá üëá ôá ìÝôñá, ç ðñïêáôáñêôéêÞ
åîÝôáóç ïäçãåß óôç äéáôṍðùóç óïâáñþí áìöéâïëéþí üóïí áöïñÜ
ôï óõìâéâÜóéìü ôïõò ìå ôï Üñèñï 87 ôçò óõíèÞêçò ÅÊ.

Ç áöáíÞò óõììåôï÷Þ Ý÷åé èÝóç äáíåßïõ ìå åõíïúêïṍò üñïõò ìå
ðñïèåóìßá åîüöëçóçò 30 åôþí êáé åðéôüêéï ÷áìçëüôåñï áðü åêåßíï
ôçò áãïñÜò. ÌÝ÷ñé óôéãìÞò ç Áõóôñßá äåí äéåõêñßíéóå åÜí ç åíß-
ó÷õóç áðïôåëïṍóå åðåíäõôéêÞ åíßó÷õóç Þ åíßó÷õóç ëåéôïõñãßáò. Áí
åêôéìçèåß ùò ðåñéöåñåéáêÞ åíßó÷õóç óṍìöùíá ìå ôï ôìÞìá 4.5 ôùí
ó÷åôéêþí êáôåõèõíôçñßùí ãñáììþí ôçò Êïéíüôçôáò ó÷åôéêÜ ìå ôéò
êñáôéêÝò åíéó÷ṍóåéò ðåñéöåñåéáêïṍ ÷áñáêôÞñá (ÅÅ C 74 ôçò
10.3.1998, ó. 9), ç ÅðéôñïðÞ èá ðñÝðåé íá ðñïóäéïñßóåé ôçí Ýíôáóç
ôçò åíßó÷õóçò ìå âÜóç óõãêåêñéìÝíá åðåíäõôéêÜ óôïé÷åßá. ¼óïí
áöïñÜ ôçò åíéó÷ṍóåéò ëåéôïõñãßáò, óṍìöùíá ìå ôá ôìÞìáôá 4.15
êáé 4.17 ôùí ßäéùí êáôåõèõíôçñßùí ãñáììéþí ãéá ôéò ðåñéöåñåéáêÝò
åíéó÷ṍóåéò, ç ÅðéôñïðÞ ïöåßëåé íá åëÝãîåé üôé ç åíßó÷õóç ÷ïñçãåßôáé
ãéá ðåñéïñéóìÝíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáé ìåéþíåôáé ðñïïäåõôéêÜ.
Ëüãù ôùí ðåñéïñéóìÝíùí ðëçñïöïñéþí ðïõ ÷ïñçãÞèçêáí áðü
ôçí Áõóôñßá ìÝ÷ñé óôéãìÞò, ç ÅðéôñïðÞ äåí Þôáí óå èÝóç íá åêôé-
ìÞóåé ôéò ðôõ÷Ýò áõôÝò êáé, åðéðëÝïí, Ý÷åé óïâáñÝò áìöéâïëßåò üóïí
áöïñÜ ôï óõìâéâÜóéìï ôïõ ìÝôñïõ âÜóåé ôïõ Üñèñïõ 87 ôçò
óõíèÞêçò ÅÊ, äåäïìÝíïõ üôé äåí Ý÷åé äéáðéóôùèåß ç óõìâïëÞ ôçò
åíßó÷õóçò óôçí ðåñéöåñåéáêÞ áíÜðôõîç.

Ç ad-hoc ðåñéöåñåéáêÞ åíßó÷õóç ṍøïõò 0,4 åêáôïììõñßùí åõñþ èá
ìðïñïṍóå íá ôṍ÷åé áðáëëáãÞò áí éêáíïðïéïṍíôáé ôá êñéôÞñéá ðïõ
ðñïâëÝðïíôáé óôï ôìÞìá 4.4 ôùí êïéíïôéêþí êáôåõèõíôçñßùí ãñáì-
ìþí ó÷åôéêÜ ìå ôéò êñáôéêÝò åíéó÷ṍóåéò ðåñéöåñåéáêïṍ ÷áñáêôÞñá.
ÌÝ÷ñé óôéãìÞò ç Áõóôñßá äåí ÷ïñÞãçóå åðáñêÞ äéêáéïëïãçôéêÜ
óôïé÷åßá üóïí áöïñÜ ôç óçìáóßá ðïõ Ý÷åé ãéá ôçí ðåñéöåñåéáêÞ
áíÜðôõîç ç åðåíäõôéêÞ åíßó÷õóç ðïõ ÷ïñçãÞèçêå óôçí LLG ãéá ôçí
áãïñÜ ïéêïðÝäïõ êáé ôïõò ëüãïõò ãéá ôïõò ïðïßïõò Þôáí áíáãêáßá
ç ÷ïñÞãçóç 0,4 åêáôïììõñßùí åõñþ åêôüò ôïõ ðëáéóßïõ ôïõ êáèå-
óôþôïò Í 589/95 ðïõ åß÷å åãêñéèåß áðü ôçí ÅðéôñïðÞ. ÅðéðëÝïí, ç
åíßó÷õóç èá åß÷å ùò áðïôÝëåóìá ôçí õðÝñâáóç ôïõ áíùôÜôïõ
ïñßïõ ôùí ðåñéöåñåéáêþí åíéó÷ṍóåùí ṍøïõò 40 % óå êáèáñü éóï-
äṍíáìï åðé÷ïñÞãçóçò.

Ç ÅðéôñïðÞ áìöéâÜëëåé åÜí ç ÖKK ÷ïñÞãçóå ôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ
åíßó÷õóç åöáñìüæïíôáò ïñèÜ ôï íüìï ðåñß ðåñéâáëëïíôéêþí êñá-
ôéêþí åíéó÷ṍóåùí êáé ôï êáèåóôþò åíéó÷ṍóåùí Í 93-148. Ï
áõóôñéáêüò íüìïò ðåñß ðåñéâáëëïíôéêþí åíéó÷ṍóåùí ïñßæåé üôé
êÜèå ó÷Ýäéï ðïõ åßíáé åðéëÝîéìï ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ðåñéâáëëïíôéêÞò
åíßó÷õóçò èá ðñÝðåé íá óõíäÝåôáé ìå ìåèüäïõò ðáñáãùãÞò ãéá ôç
ìåßùóç ôçò ñṍðáíóçò. Ç Áõóôñßá éó÷õñßæåôáé üôé ôï ðëåïíÝêôçìá
ðïõ ðñïóöÝñåé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ç åíôåëþò
íÝá äéáäéêáóßá ðáñáãùãÞò ôçò ßíáò Lyocell ìðïñåß íá áðïäåé÷èåß
ìüíï óå óṍãêñéóç ìå ôçí ðáëáéÜ äéáäéêáóßá ðáñáãùãÞò âéóêüæçò.
Ïóôüóï, ç ßäéá ç Áõóôñßá äÞëùóå üôé ôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ôùí äṍï
äéáäéêáóéþí ðáñáãùãÞò, äçëáäÞ ïé ßíåò Lyocell êáé ïé ßíåò âéóêü-
æçò, äåí áðïôåëïṍí õðïêáôÜóôáôá óôçí ßäéá áãïñÜ ðñïúüíôïò.
ÅðéðëÝïí, ç Áõóôñßá äåí Ý÷åé áêüìá äéåõêñéíßóåé ôïí êáôÜëïãï
ôïõ åîïðëéóìïṍ ðïõ èá åßíáé ôåëéêÜ åðéëÝîéìïò ãéá ôç ÷ïñÞãçóç

ðåñéâáëëïíôéêÞò åíßó÷õóçò. Åéäéêüôåñá, åßíáé ðéèáíü íá õðÜñ÷åé
áëëçëïåðéêÜëõøç ìåôáîṍ ôùí óôïé÷åßùí ðïõ ôõã÷Üíïõí óôÞñéîçò
ãéá ðåñéâáëëïíôéêïṍò ëüãïõò êáé ôùí óôïé÷åßùí ðïõ ôõã÷Üíïõí
óôÞñéîçò ãéá óêïðïṍò Ýñåõíáò êáé áíÜðôõîçò. Óõíåðþò, ç ÅðéôñïðÞ
Ý÷åé óïâáñÝò áìöéâïëßåò üóïí áöïñÜ ôçí ïñèÞ åöáñìïãÞ ôïõ
áõóôñéáêïṍ êáèåóôþôïò ðåñéâáëëïíôéêþí åíéó÷ṍóåùí Í 93-148.
Ùò åê ôïṍôïõ, ç ÅðéôñïðÞ åîåôÜæåé ôçí åíßó÷õóç áðåõèåßáò âÜóåé
ôïõ Üñèñïõ 87 ôçò óõíèÞêçò ÅÊ ùò íÝá ìåìïíùìÝíç åíßó÷õóç. Ïé
êïéíïôéêÝò êáôåõèõíôÞñéåò ãñáììÝò ó÷åôéêÜ ìå ôéò êñáôéêÝò åíéó÷ṍ-
óåéò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò (ÅÅ C 72 ôçò
10.3.1994, ó. 3) èá ìðïñïṍóáí íá áðïôåëÝóïõí ôç âÜóç ãéá
ôçí Ýãêñéóç ôçò åíßó÷õóçò. Áõôü ðñïûðïèÝôåé üôé ç åðåíäõôéêÞ
åíßó÷õóç ÷ïñçãåßôáé ãéá ôç âåëôßùóç ôùí õðï÷ñåùôéêþí ðåñéâáë-
ëïíôéêþí ðñïôṍðùí Þ, åÜí äåí õðÜñ÷ïõí ôÝôïéá ðñüôõðá, ÷ïñçãåß-
ôáé êáô' áíáëïãßá ìå ôçí åðéôõã÷áíüìåíç âåëôßùóç ôçò ðñïóôáóßáò
ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé êáô' áíáëïãßá ìå ôçí åðÝíäõóç ðïõ åßíáé
áðáñáßôçôç ãéá ôçí åðßôåõîç ôçò åí ëüãù âåëôßùóçò. Ç ÅðéôñïðÞ
åêöñÜæåé áìöéâïëßåò üóïí áöïñÜ ôï óõìâéâÜóéìï ôçò åíßó÷õóçò ìå
ôï Üñèñï 87 ôçò óõíèÞêçò ÅÊ, äåäïìÝíïõ üôé ç Áõóôñßá äåí Ý÷åé
áðïäåßîåé ôçí ðñïáíáöåñèåßóá áíáëïãéêüôçôá.

Ç Áõóôñßá äçëþíåé üôé ôá ìÝôñá ó÷åôéêÜ ìå ôéò äéåõêïëṍíóåéò
õðïäïìÞò äåí êáëṍðôïíôáé áðü ïðïéïäÞðïôå êáèåóôþò åíéó÷ṍóåùí,
áëëÜ äåí óõíéóôïṍí åíßó÷õóç. Ç ÅðéôñïðÞ óçìåéþíåé üôé ç LLG
åßíáé ç ìüíç åðé÷åßñçóç óôï ðÜñêï åðé÷åéñÞóåùí ðïõ åðùöåëåßôáé
áðü ôçí ðáñï÷Þ äùñåÜí óõíäÝóåùí óå ïäéêü êáé óéäçñïäñïìéêü
äßêôõï êáèþò êáé óå äßêôõï çëåêôñïäüôçóçò, áåñßïõ, øṍîçò êáé
åðåîåñãáóßáò ëõìÜôùí. ¸íáò éäéþôçò åðåíäõôÞò åßíáé ðéèáíü íá åß÷å
åðéöõëÜîåé ðñïíïìéáêÞ ìåôá÷åßñéóç óôïí áñ÷éêü åðåíäõôÞ. Ùóôüóï,
ç Áõóôñßá äåí êáôÝäåéîå ìå ãåãïíüôá êáé óôïé÷åßá ôïõò ëüãïõò
óôïõò ïðïßïõò óôçñéæüôáí ç áðüöáóç ôçò åôáéñåßáò áíÜðôõîçò ôçò
õðïäïìÞò BPH êáôÜ ôï ÷ñüíï ðáñï÷Þò ôçò åí ëüãù õðïäïìÞò,
ïṍôå áðÝäåéîå üôé ôçí åðï÷Þ åêåßíç ç BPH Þôáí éäéùôéêÞ åôáéñåßá.
ÔÝëïò, ç ÅðéôñïðÞ áìöéâÜëëåé ùò ðñïò ôï óõìâéâÜóéìï ôçò äùñåÜí
ðáñï÷Þò õðïäïìÞò ìå ôçí êïéíÞ áãïñÜ äåäïìÝíïõ üôé, ùò ðåñéöå-
ñåéáêÞ åðåíäõôéêÞ åíßó÷õóç, äåí Ý÷åé áðïäåé÷èåß ç óçìáóßá ôùí
ìÝôñùí åíßó÷õóçò ãéá ôçí ðåñéöåñåéáêÞ áíÜðôõîç óṍìöùíá ìå ôéò
êïéíïôéêÝò êáôåõèõíôÞñéåò ãñáììÝò (ðïõ ðñïáíáöÝñèçêáí) êáé äåí
öáßíåôáé ðéèáíÞ ç äõíáôüôçôá åöáñìïãÞò ïðïéáóäÞðïôå Üëëçò
ðáñÝêêëéóçò âÜóåé ôïõ Üñèñïõ 87 ôçò óõíèÞêçò ÅÊ.

¼ðùò ç ÅðéôñïðÞ åß÷å Þäç åðéóçìÜíåé óôç äçìïóéåõèåßóá åðéóôïëÞ
ôçò ðñïò ôçí áõóôñéáêÞ êõâÝñíçóç ôçò 29çò Ïêôùâñßïõ 1998, ç
LLG åíäÝ÷åôáé íá áðïêïìßæåé üöåëïò áðü ôá ðñïáíáöåñèÝíôá
ìÝôñá ÷ùñßò íá êáôáâÜëåé áíôÜëëáãìá êáé ôá ìÝôñá áõôÜ åíäÝ÷åôáé
íá åðçñåÜóïõí ôéò óõíáëëáãÝò ìåôáîṍ ôùí êñáôþí ìåëþí. Ç Åðé-
ôñïðÞ êÜëåóå ôçí Áõóôñßá íá ÷ïñçãÞóåé åíôüò ðñïèåóìßáò åíüò
ìçíüò üëåò ôéò áðáñáßôçôåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åêôßìçóç ôïõ
óõìâéâÜóéìïõ ôçò åíßó÷õóçò ìå ôç óõíèÞêç ÅÊ.

Óṍìöùíá ìå ôï Üñèñï 14 ôïõ êáíïíéóìïṍ (ÅÊ) áñéè. 659/1999,
åíäÝ÷åôáé íá æçôçèåß ç áíÜêôçóç áðü ôïí áðïäÝêôç êÜèå åíßó÷õóçò
ðïõ ôïõ Ý÷åé ÷ïñçãçèåß ðáñÜíïìá.

�Die Kommission möchte Österreich davon in Kenntnis setzen,
daß sie nach Prüfung der von Ihren Behörden bezüglich der
oben genannten staatlichen Beihilfe erteilten Informationen be-
schlossen hat, das in Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag vor-
geschriebene Verfahren auszudehnen und eine Anordnung
zur Auskunftserteilung gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Verfah-
rensverordnung (1) einzuschließen. Die vorliegende Entschei-
dung ergänzt die Entscheidung der Kommission vom 14. Ok-
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(1) Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über
besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-
Vertrags (ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1).



tober 1998, mit der das förmliche Prüfverfahren für einige
Beihilfemaßnahmen bereits eingeleitet wurde.

1. VERFAHRENSASPEKTE UND HINTERGRUND

In Schreiben und Zusammenkünften im Laufe der Jahre
1994 und 1995 unterrichteten Ihre Behörden die EFTA-
Überwachungsbehörde und die Kommission über ihre Ab-
sicht, der Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, Heiligenkreuz
(im folgenden ,LLG�), eine staatliche Beihilfe zu gewähren.
Die LLG ist Teil des österreichischen Lenzing-Konzerns, ei-
nes der weltweit führenden Hersteller von Viskosefasern. Im
Jahr 1995 begann die LLG mit der Gründung einer neuen
Produktionsanlage im Business Park Heiligen-
kreuz�Szentgotthard (im folgenden ,Business Park�) für
die Herstellung von Lyocell, einer neuen Sorte Chemiespinn-
faser, die aus natürlicher Zellulose in Zellstoff hergestellt
wird. Nur die Lenzing AG und der britische Chemiekonzern
Courtaulds plc (2) haben Patentrechte für die Produktion
dieser Faser. Der Business Park ist ein grenzüberschreitendes
Projekt zwischen Österreich und Ungarn. Die Anlage der
LLG liegt im österreichischen Teil des Business Parks, im
Land Burgenland, Österreichs einzigem Fördergebiet gemäß
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a). Die Investitionen der
ersten Phase belaufen sich auf 138 Mio. EUR.

Österreich beabsichtigte die Gewährung von Investitionsbei-
hilfen mit einer Intensität von bis zu 40 % auf der Grund-
lage der genehmigten Regionalbeihilferegelung N 589/95. In
Beantwortung der schriftlichen Anfrage Österreichs vom 30.
August 1995 informierten die Kommissionsdienststellen
Österreich mit Schreiben vom 5. Oktober 1995 darüber,
daß sie davon ausgingen, daß die Zuschüsse im Rahmen
dieser Regionalbeihilferegelung gewährt würden, und daß
deshalb keine Einzelnotifizierung erforderlich ist. In bezug
auf Bürgschaften forderte die Kommission Ihre Regierung
auf, sie rechtzeitig vor der Übernahme einer Bürgschaft zu
informieren.

Mit Schreiben vom 21. April 1997 reichte Österreich bei der
Kommission Antragsformulare für EFRE-Kofinanzierung für
zwei große Investitionsvorhaben im Business Park ein, die
von den Unternehmen Business Park Heiligenkreuz GmbH
(im folgenden ,BPH�) und Wirtschaftspark Heiligenkreuz Ser-
vicegesellschaft mbH (im folgenden ,WHS�) durchgeführt
werden sollten. In diesen Dokumenten sagte Ihre Regierung,
daß das Interesse der LLG beträchtliche Auswirkungen auf
die Erschließungsarbeiten der BPH im Business Park gehabt
habe. Darüber hinaus erklärte Ihre Regierung, daß die Zu-
sagen des Landes Burgenland gegenüber der LLG von der
WHS erfüllt werden. Österreich sagte ausdrücklich, daß die
WHS in eine Medienzentrale investieren werde, um vor al-
lem für die LLG grundlegende Betriebsmedien bereitzustel-
len, beispielsweise Elektrizität, Betriebsdampf, Betriebswas-
ser, Kühlwasser, Druckluft und Abwasseraufbereitung. Ihre
Regierung gab auch an, daß das Burgenland der WHS Zu-
schüsse zur Deckung erwarteter negativer Kapitalflüsse auf-
grund der Bereitstellung von Betriebsmedien für die LLG
würde gewähren müssen.

Die Kommission begann deshalb, die Sache erneut zu prü-
fen, und informierte Ihre Regierung mit Schreiben vom 23.
Dezember 1997 darüber, daß sie die Sache in das NN-Re-
gister übertragen hatte. Weitere Zusammenkünfte und wei-
terer Schriftwechsel konnten die Bedenken der Kommission
nicht ausräumen. Für einige Beihilfemaßnahmen argumen-
tierte Österreich, daß sie im Rahmen genehmigter oder be-
stehender Beihilferegelungen gewährt würden.

Am 14. Oktober 1998 beschloß die Kommission, das for-
melle Prüfungsverfahren gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Ver-
trag zu eröffnen, worüber sie Ihre Regierung mit Schreiben
vom 29. Oktober 1998 unterrichtete. Folgende Maßnahmen
sind vorwiegend betroffen:

� Eine Zusage des Landes Burgenland gegenüber der LLG,
für Zuschüsse und Darlehen in Höhe von
50,3 Mio. EUR Sicherheiten zu stellen und Bürgschaf-
ten zu übernehmen;

� Geringe Preise von 4,4 EUR pro m2, die die LLG für den
Erwerb von 120 Hektar Land zahlte, einschließlich einer
Neufestlegung der Bodennutzung und möglicherweise
kostenloser Bereitstellung von Infrastruktur.

� Festpreise für grundlegende Infrastrukturleistungen (Elek-
trizität, Kühlwasser und entionisiertes Wasser, Druckluft,
Dampf usw.), die das Land Burgenland der LLG für einen
Zeitraum von 30 Jahren garantierte. Die Preise könnten
unterhalb der Marktpreise liegen.

In demselben Schreiben erlegte die Kommission Ihrer Regie-
rung die Vorlage der für die Beurteilung bestimmter Maß-
nahmen, für die Ihre Behörden argumentierten, daß sie un-
ter bestehende oder genehmigte Beihilferegelungen fielen,
erforderlichen Informationen auf. Zu diesen Maßnahmen
gehörten:

1. Eine stille Beteiligung in Höhe von 21,8 Mio. EUR sei-
tens der in österreichischem Besitz befindlichen WiBAG,
die erst nach 30 Jahren kündbar war und nur in Zeiten
rentabler Geschäftstätigkeit einen Ertrag von 1 % auf das
eingebrachte Kapital erbrachte. Für diese Maßnahme war
keine rechtliche Grundlage bekannt;

2. Investitionsbeihilfen von 0,4 Mio. EUR zum Grund-
erwerb, für die keine rechtliche Grundlage bekannt war;

3. Umweltschutzbeihilfen von 5,5 Mio. EUR, die gemäß
dem österreichischen Umweltförderungsgesetz gewährt
wurden;

4. kostenlose Bereitstellung unternehmensspezifischer Infra-
struktur für die LLG durch die BPH in noch zu bestim-
mender Höhe.

Mit Schreiben vom 15. März 1999, sowie vom 16. und 28.
April 1999 beantwortete Ihre Regierung das Schreiben der
Kommission vom 29. Oktober 1998.
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(2) Im Juli 1998 wurde Courtaulds plc Teil von Akzo Nobel, einem
internationalen Unternehmen für pharmazeutische Produkte, Über-
züge, Chemikalien und Fasern, das seine Hauptsitz in den Nieder-
landen hat.



Unbeschadet ihrer abschließenden Entscheidung, die alle der
LLG gewährten Beihilfen gemeinsam beurteilen wird, stellt
die Kommission fest, daß die oben aufgeführten Maßnah-
men 1, 2 und 4 ad hoc gewährt wurden, während es sich
bei Maßnahme 3 um eine fehlerhafte Anwendung einer
bestehenden und genehmigten Beihilferegelung handeln
könnte. Eine Vorprüfung weckt für alle Maßnahmen ernst-
hafte Zweifel in bezug auf ihre Vereinbarkeit mit Artikel 87
des EG-Vertrags. Die Kommission dehnt deshalb das for-
melle Prüfungsverfahren auf die vier oben erwähnten Bei-
hilfemaßnahmen aus.

2. BESCHREIBUNG DER BEIHILFEMASSNAHMEN, AUF DIE DAS
VERFAHREN AUSGEDEHNT WIRD

2.1. Bereitstellung von Kapital in Höhe von
21,8 Mio. EUR im Rahmen eines Vertrags über
eine stille Beteiligung

Am 28. Juni 1995 und am 13. Juli 1995 unterzeichne-
ten die Wirtschaftsservice Burgenland AG (im folgen-
den ,WiBAG�) und die LLG einen Vertrag über eine
echte stille Beteiligung (3), im Rahmen dessen die
WiBAG Kapital in Höhe von 21,8 Mio. EUR zur Ver-
fügung stellte.

Im Jahr 1994 wurde die WiBAG durch das Landes-
Wirtschaftsförderungsgesetz (WiFÖG) dazu berufen,
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durchzuführen und
staatliche Beihilfen im Namen des Landes Burgenland
zu gewähren. Die WiBAG agiert gemäß speziellen
Richtlinien. Es gibt auch derartige spezielle Richtlinien
für Kapitalbeteiligungen an Unternehmen, die im Jahr
1991 in Kraft traten.

Die WiBAG wird eine Verzinsung in Höhe von 1 % auf
ihr im Rahmen der stillen Beteiligung eingebrachtes
Kapital erhalten. Falls die LLG keine hinreichenden Er-
träge erzielt, um die Zinsen an die WiBAG zu zahlen,
wird der ausstehende Betrag gestundet, bis er vollstän-
dig aus Erträgen bezahlt werden kann. Wie in dem
letzten Zusatzvertrag festgelegt, wird die WiBAG nach
30 Jahren einen marktbasierten Zinsertrag auf ihr Ka-
pital verlangen. Die WiBAG könnte jedoch im Fall des
Konkurses der LLG auf ihr im Rahmen der stillen Be-
teiligung investiertes Kapital verzichten. Infolgedessen
wird die WiBAG schlimmstenfalls ihr gesamtes inve-
stiertes Kapital von 21,8 Mio. EUR verlieren.

Die Zielsetzung des Vertrags über eine stille Beteiligung
bestand darin, die LLG mit ausreichend Kapital für die
Errichtung und den Betrieb der Faserproduktionsanlage
im Business Park auszustatten. Die Kommission stellt
fest, daß keine Investitionskosten oder Investitionszeit-
pläne als Vorbedingung für die Kapitalspritze festgelegt
wurden.

2.2. Beihilfe von 0,4 Mio. EUR zum Grunderwerb

Das Land Burgenland ging in einem Vertrag (im folgen-
den ,Burgenland-Vertrag�), der am 21. März 1995 durch
das Land Burgenland und am 14. Juni 1995 durch die
LLG unterzeichnet wurde, bestimmte Verpflichtungen
ein. In dem Burgenland-Vertrag sagte das Land Burgen-
land mehrere Beihilfemaßnahmen zu, darunter in § 2
Punkt 2.2 die Gewährung einer Beihilfe in Höhe von
0,4 Mio. EUR zum Grunderwerb. Der Betrag wurde
am 16. Oktober 1995 an die LLG überwiesen, nach
einer entsprechenden Entscheidung der Regierung des
Landes Burgenland am 10. Oktober 1995.

2.3. Umweltschutzbeihilfe von 5,5 Mio. EUR

Mit Schreiben vom 11. Januar 1996 erklärte die Öster-
reichische Kommunalkredit AG (im folgenden ,ÖKK�)
im Namen der Republik Österreich, einen umweltbezo-
genen Investitionszuschuß von 5,5 Mio. EUR zu um-
weltbezogenen Investitionen in Höhe von
11,1 Mio. EUR zu gewähren. Die Beihilfe wurde ge-
mäß Artikel 12 Absatz 5 des Umweltförderungsgeset-
zes Nr. 185/1993 und den entsprechenden Förderungs-
richtlinien 1993 für betriebliche Umweltschutzmaß-
nahmen gewährt. Dieses Gesetz und die Förderungs-
richtlinien wurden der EFTA-Überwachungsbehörde
(im folgenden ,ESA�) notifiziert und wurden von der
ESA unter Nummer N 93-148 als bestehende Beihilfe
registriert. Das Gesetz war bis 1996 in Kraft, dann
genehmigte die Kommission Ergänzungen und Abän-
derungen.

Die Beihilfesumme sollte in zwei Teilbeträgen gewährt
werden. Der erste Teilbetrag beläuft sich auf
1,9 Mio. EUR und umfaßt eine fünfprozentige Kofi-
nanzierung durch den ERFE für Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeiten. Der zweite Teilbetrag beläuft sich
auf 3,6 Mio. EUR ohne EU-Kofinanzierung staatlicher
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung. Die Liste förder-
fähiger Investitionen umfaßt nur Investitionen in Ma-
schinen und Prozeßeinheiten, jedoch nicht in For-
schung und Entwicklung.

2.4. Bereitstellung unternehmensspezifischer Infra-
struktur in noch unbekannter Höhe

In § 4 des Burgenland-Vertrags aus dem Jahr 1995 ver-
pflichtete sich das Land Burgenland, die erforderliche
Infrastruktur zu errichten, um der LLG Elektrizität, Be-
triebswasser, Fernmeldeeinrichtungen, Abwasserauf-
bereitung und Abfallbeseitigung zur Verfügung zu stel-
len sowie den Zugang zum Standort durch entspre-
chende Straßen- und Bahnanlagen sicherzustellen. Es
wurde vereinbart, daß das Land Burgenland die Kosten
für die Investitionen in die Infrastruktur zu tragen
habe. Unternehmen in Österreich müssen im allgemei-
nen eine Gebühr für staatliche Erschließungs- und In-
frastrukturmaßnahmen zahlen. Die BPH und die WHS
haben der LLG mittlerweile alle diese Infrastrukturein-
richtungen und Anschlüsse zur Verfügung gestellt.
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(3) Ein Vertrag über eine echte stille Beteiligung bedeutet, daß die
WiBAG nicht an stillen Rücklagen oder Goodwill beteiligt wird.



3. BEURTEILUNG DER BEIHILFEMASSNAHMEN, AUF DIE DAS VER-
FAHREN AUSGEDEHNT WIRD

3.1. Beurteilung des Vertrags über eine stille Betei-
ligung von 21,8 Mio. EUR

Die Kommission merkt an, daß die Kapitalbeteiligung
nicht gemäß den spezifischen WiBAG-Richtlinien für
Kapitalbeteiligungen an Unternehmen erfolgte, die erst-
malig im Jahr 1991 in Kraft traten. Eine Vorprüfung
zeigt nämlich, daß die der LLG gewährten günstigen
Bedingungen eindeutig außerhalb des Anwendungs-
bereichs dieser Richtlinien liegen. Die relevanten Richt-
linien aus dem Jahr 1994 legten fest, daß für Betei-
ligungen eine sektor-spezifische Basisverzinsung zuzüg-
lich eines Risikozuschlags erforderlich sei. Die WiBAG
und die LLG vereinbarten demgegenüber eine jährliche
Verzinsung von nur 1 %, und zwar nur in Zeiten, in
denen Erträge erwirtschaftet werden.

In ihrer Antwort vom 15. März 1999 geben Ihre Be-
hörden selbst zu, daß diese Bedingungen keine markt-
üblichen Sätze darstellen. Tatsächlich liegt das Beihilfe-
element dieser Beteiligung in dem ungewöhnlich gerin-
gen Ertrag, der als eine Verzinsung von 1 % des einge-
brachten Kapitals errechnet wird, jedoch nur in Zeiten,
in denen die LLG Erträge erwirtschaftet. Das Kapital
aus der stillen Beteiligung ähnelt einem zinsgünstigen
Darlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Unter der
Annahme, daß die neue Anlage in den ersten fünf
Jahren keine Erträge abwirft, und bei Zugrundelegung
des Bezugszinssatzes von 7,78 %, würde sich der der-
zeitige Nettowert der Zinssatzdifferenz über 30 Jahre
auf ungefähr 18 Mio. EUR belaufen. Unter diesen gün-
stigen Annahmen kommt die Zahl bereits der ur-
sprünglich investierten Summe nahe. Die WiBAG stellte
das Kapital für die stille Beteiligung folglich zu Bedin-
gungen bereit, die offensichtlich keinen kommerziellen
Überlegungen entsprechen. Die staatseigene WiBAG
handelte nicht wie ein privater Investor.

In ihrem Schreiben vom 15. März 1999 erklärte Ihre
Regierung, daß diese Beteiligung nicht im Rahmen ei-
ner bestehenden oder genehmigten Beihilferegelung ge-
währt wurde. Ihre Regierung argumentiert jedoch, daß
diese und andere Maßnahmen der Kommission mit
Schreiben vom 30. August 1995 notifiziert wurden,
und daß die Kommission diese Maßnahmen in ihrem
Schreiben vom 5. Oktober 1995 genehmigte. In seinem
Schreiben vom 30. August 1995 erklärte Österreich
seine Absicht, der LLG neue Beihilfen zu gewähren,
jedoch notifizierte es diese nicht förmlich gemäß Arti-
kel 88 Absatz 3 des EG-Vertrags, sondern erbat nur die
Meinung der Kommissionsdienststellen zu der Verein-
barkeit mehrerer Beihilfemaßnahmen im Rahmen einer
genehmigten Regelung für direkte finanzielle Zu-
schüsse: ,Richtlinien über die Gewährung von nicht
rückzahlbaren Zuschüssen gemäß dem Landes-Wirt-
schaftsförderungsgesetz� (SG(95) D/10695). Infolgedes-
sen erließ die Kommission in dem Antwortschreiben
vom 5. Oktober 1995, auf das sich Österreich bezieht,
keine abschließende Entscheidung über neue Beihilfen.
Die Kommissionsdienststellen unterrichteten Österreich
lediglich darüber, daß keine Einzelnotifizierung erfor-
derlich sei, wenn die geplanten Maßnahmen im Rah-

men dieser genehmigten Beihilferegelung N 589/95 ge-
währt würden. Daraus folgt, daß Österreich weder be-
haupten kann, diese und andere Maßnahmen notifiziert
zu haben, noch argumentieren kann, daß die Kommis-
sion sie in irgendeiner Form genehmigt habe.

Da sich die Kapitalbeteiligung als Ad-hoc-Maßnahme
erweist und folglich neue und als Einzelmaßnahme an-
zusehende Beihilfe darstellt, muß die Kommission un-
mittelbar ihre Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen
Markt gemäß den Bestimmungen von Artikel 87 des
EG-Vertrags beurteilen. Artikel 87 besagt, daß, soweit
im EG-Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, staat-
liche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen
gleich welcher Art, die durch die Begünstigung be-
stimmter Unternehmen oder Produktionszweige den
Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen,
mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar sind, soweit
sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchti-
gen. Die Kommission erinnert daran, daß das Potential
der Beihilfen an die LLG in bezug auf die Verfälschung
des Wettbewerbs und des Handels bereits in Abschnitt
9 ihrer Entscheidung sowie in dem Schreiben an Ihre
Regierung vom 29. Oktober 1998 dargelegt wurde.

Artikel 87 des EG-Vertrags gestattet Ausnahmen in be-
zug auf die Unvereinbarkeit von Beihilfen mit dem
Gemeinsamen Markt. Der ursprüngliche Vertrag über
eine stille Beteiligung legt fest, daß die Zielsetzung
des Vertrags darin bestand, die LLG mit Kapital für
die Errichtung und den Betrieb der Faserproduktions-
anlage im Business Park auszustatten. Da Errichtung
und Betrieb genannt werden, ist die Kommission nicht
in der Lage, eindeutig die Zielsetzung der Beihilfe zu
ermitteln und festzustellen, ob die LLG die Beihilfe als
Investitionsbeihilfe, als Betriebsbeihilfe oder beides ver-
wendet.

Die Ausnahmen in Absatz 2 von Artikel 87 des EG-
Vertrags könnten als Grundlage dafür dienen, Beihilfen
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu machen.
Die Beihilfe im Rahmen der stillen Beteiligung ist je-
doch weder a) sozialer Art und wird an einzelne Ver-
braucher gewährt, noch b) dient sie zur Beseitigung
von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder son-
stige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind,
noch c) wird die Beihilfe für die Wirtschaft bestimmter
Gebiete der Bundesrepublik Deutschland gewährt.

Weitere Ausnahmen für Regionalbeihilfen werden in
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) des EG-Vertrags dar-
gelegt. In bezug auf Investitionsbeihilfen legt Abschnitt
4.5 der relevanten gemeinschaftlichen Leitlinien für
staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (4) fest,
daß Beihilfen notwendigerweise an spezifische Investi-
tionsbestandteile, beispielsweise Grundstücke, Gebäude,
Anlagen, geknüpft sein müssen. Die WiBAG legte in
dem Vertrag jedoch weder Investitionskosten oder In-
vestitionszeitpläne als Vorbedingung für die Kapital-
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spritze fest, noch legten die österreichischen Behörden
derartige Informationen der Kommission vor. Dies
macht eine Beurteilung der Beihilfeintensität unmög-
lich. In bezug auf Betriebsbeihilfen besagt Abschnitt
4.15 der gemeinschaftlichen Leitlinien für staatliche
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung, daß Beihilfen,
mit denen die laufenden Ausgaben des Unternehmens
gesenkt werden sollen, grundsätzlich verboten sind und
daß nur ausnahmsweise derartige Beihilfen in Gebieten,
die in den Anwendungsbereich von Artikel 87 Absatz
3 Buchstabe a) fallen, gewährt werden können, wenn
zwei Bedingungen erfüllt sind. Diese Bedingungen sind:
i) Die Beihilfen sind aufgrund ihres Beitrags zur Regio-
nalentwicklung gerechtfertigt und ii) ihre Höhe ist den
auszugleichenden Nachteilen angemessen. Ferner stellt
Abschnitt 4.17 eindeutig fest, daß Betriebsbeihilfen zeit-
lich begrenzt und degressiv gestaffelt sein müssen. Im
Fall der LLG müßten die beiden erstgenannten Bedin-
gungen von Österreich nachgewiesen werden, während
die letztgenannte Bedingung zur degressiven Staffelung
eindeutig verletzt wird. Folglich könnte die Beihilfe
wahrscheinlich nicht als Ausnahme für Regionalbeihilfe
genehmigt werden.

Die Ausnahme von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b)
EG-Vertrag bezieht sich auf Vorhaben von gemein-
samem europäischem Interesse und kann keine Anwen-
dung finden. Dadurch verbleiben die Ausnahmen von
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c). Beihilfen zur För-
derung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige
oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedin-
gungen nicht in einer Weise verändern, die dem ge-
meinsamen Interesse zuwiderläuft, könnten unter die
gemeinschaftlichen Leitlinien für Forschung und Ent-
wicklung, Umweltschutz, Rettung und Umstrukturie-
rung, kleine und mittlere Unternehmen, Beschäftigung
und Ausbildung fallen. Aufgrund einer Vorprüfung
kommt die Kommission zu der Schlußfolgerung, daß
keine der Leitlinien anwendbar zu sein scheint, ins-
besondere in bezug auf den Teil über Betriebsbeihilfe.

3.2. Beurteilung der Beihilfe von 0,4 Mio. EUR zum
Grunderwerb

Am 16. Oktober 1995 zahlte das Land Burgenland
direkt aus seinem Haushalt einen nicht rückzahlbaren
Zuschuß von 0,4 Mio. EUR an die LLG. In seiner
jüngsten Antwort vom 15. März 1999 erklärt Öster-
reich, die Beihilfe ad hoc gewährt zu haben, nicht im
Rahmen einer genehmigten oder bestehenden Beihilfe-
regelung. Neue Beihilfen sind gemäß Artikel 88 Absatz
3 des EG-Vertrags zu notifizieren. Österreich behaup-
tet, daß es mit Schreiben vom 30. August 1995 eine
Einzelnotifizierung der Beihilfe bei der Kommission
vorgenommen habe und daß die Kommission die Bei-
hilfe im folgenden mit Schreiben vom 5. Oktober 1995
genehmigt habe. Die Kommission merkt an, daß die
Beihilfe, wie oben erläutert, weder notifiziert noch ge-
nehmigt wurde.

Im Fall neuer Einzelbeihilfen muß die Kommission die
Vereinbarkeit der Beihilfen mit dem Gemeinsamen
Markt unmittelbar anhand der in Artikel 87 des EG-

Vertrags dargelegten Kriterien beurteilen. Die Beihilfe
könnte rechtswidrig sein, wenn keine der in Artikel
87 Absätze 2 und 3 des EG-Vertrags aufgezählten Aus-
nahmen gelten.

In ihrer jüngsten Antwort vom 15. März 1997 argu-
mentieren Ihre Behörden, daß die Beihilfe durch ihre
im Burgenland-Vertrag beschriebene regionale Zielset-
zung gerechtfertigt wird. Der EG-Vertrag legt in Artikel
87 Absatz 3 Buchstabe a) eine Ausnahme für Regio-
nalbeihilfen fest, die besagt, daß Beihilfen als mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar betrachtet werden kön-
nen, wenn sie zur Förderung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung von Gebieten bestimmt sind, in denen die
Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine
erhebliche Unterbeschäftigung herrscht. Für Erstinvesti-
tionsbeihilfen legen die relevanten gemeinschaftlichen
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielset-
zung in Abschnitt 4.4 den Anwendungsbereich einer
eventuellen Ausnahme dar. Die Kommission behandelt
die Ad-hoc-Gewährung von Beihilfen außerhalb des
Anwendungsbereichs einer genehmigten Regionalbei-
hilferegelung normalerweise restriktiv. Wie jedoch im
Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Sache ,Hy-
tasa� (5) entschieden, muß die Kommission diese Bei-
hilfe in bezug auf die Erfüllung der Anforderungen
an Regionalbeihilfen gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buch-
stabe a) beurteilen und die Beihilfe untersagen, wenn
sie diese für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar
erachtet. Österreich hat bisher weder bezüglich der
regionalen Bedeutung der Investitionsbeihilfe für die
LLG zum Grunderwerb, noch dafür, warum außerhalb
der von der Kommission genehmigten Beihilferegelung
N 589/95 0,4 Mio. EUR gewährt werden mußten,
eine hinreichende Rechtfertigung erbracht.

Ferner forderte die Kommission bei der Einleitung des
formellen Prüfungsverfahrens in bezug auf andere der
LLG gewährte Beihilfen in ihrem Schreiben vom 14.
Oktober 1999 die österreichische Regierung auf, nach-
zuweisen, daß die Gesamtbeihilfeintensität die Höchst-
grenze für Regionalbeihilfen für das Land Burgenland,
d. h. ein Nettosubventionsäquivalent von 40 % nicht
übersteigt. Die Kommission muß unter Berücksichti-
gung der Informationen, die sie im Kontext dieser Aus-
dehnung des Prüfungsverfahrens erhalten wird, noch
die Gesamtbeihilfeintensität beurteilen. Daher kann
nicht ausgeschlossen werden, daß die rechtswidrige
Beihilfe zum Grunderwerb dazu führt, daß die Höchst-
grenze für Regionalbeihilfen überschritten wird. Eine
abschließende Beurteilung wird nach der Zusammen-
stellung aller Beihilfen möglich sein.

3.3. Beurteilung der Umweltschutzbeihilfe von
5,5 Mio. EUR

In ihrer Entscheidung, die Österreich mit Schreiben
vom 29. Oktober 1998 übermittelt wurde, erlegte die
Kommission Österreich auf nachzuweisen, daß die um-
weltbezogene Investitionsbeihilfe, die der LLG durch
die staatseigene ÖKK gewährt werden sollte, mit der
bestehenden und genehmigten Beihilferegelung
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N 93-148 vereinbar ist, die auf dem österreichischen
Umweltförderungsgesetz basiert.

Österreich sagte die Gewährung einer Umweltschutz-
beihilfe von bis zu 50 % der förderfähigen Kosten zu.
Gemäß dem Umweltförderungsgesetz könnten nur Pi-
lotprojekte eine derartige Beihilfeintensität erhalten.
Die Kommission kam zu dem Schluß, daß Österreich
die Anlage als Pilotprojekt betrachtete, und stellte diese
Einschätzung in Frage, da der Hauptkonkurrent der
LLG, Courtaulds plc, die kommerzielle Produktion der
Lyocell-Faser in den USA bereits im Jahr 1992 auf-
genommen hatte. In seiner jüngsten Antwort vom
15. März 1999 argumentiert Österreich, daß das Pro-
jekt als Pilotprojekt einzustufen ist, da die Legaldefini-
tion des Begriffs Pilotprojekt in Artikel 14 Absatz 3 der
fraglichen Beihilferegelung lautet: Erstanwendungen in
Europa, die über den Stand der Technik hinausgehen.
Aufgrund ihrer Vorprüfung akzeptiert die Kommission
diese Argumentation.

Das österreichische Umweltförderungsgesetz besagt je-
doch, daß jedes für Umweltschutzbeihilfen in Frage
kommende Projekt im Zusammenhang mit Produkti-
onsmethoden zur Verringerung von Umweltbelastun-
gen stehen muß. Es ist deshalb unvermeidlich, das Po-
tential der betreffenden Investition in bezug auf die
Verringerung der Umweltverschmutzung zu prüfen,
d. h. des Umweltnutzens, der ihr angerechnet werden
kann. Österreich führt an, daß der Umweltnutzen für
das vollständig neue Lyocell-Produktionsverfahren nur
im Vergleich zu dem alten Viskose-Produktionsverfah-
ren nachgewiesen werden kann. Dies setzt voraus, daß
das Endprodukt der beiden Verfahren insoweit ver-
gleichbar ist, als es denselben Produktmarkt hat.
Wenn die Investition erfolgt ist, vornehmlich um ein
neues Produkt, Lyocell, herzustellen, welches Kunden
nicht als Substitutionsgut für herkömmliche Viskosefa-
sern ansehen, wäre es sinnlos, die betreffenden Produk-
tionsverfahren bezüglich ihrer Umweltvorteile zu ver-
gleichen. Für einen derartigen Vergleich muß unbedingt
nachgewiesen werden, daß das Vergleichsverfahren tat-
sächlich die nächstbeste Alternative darstellt. In seiner
Antwort vom 28. April 1999 erklärt Österreich jedoch
eingehend, warum Viskosefasern und Lyocellfasern
zwei verschiedenen Produktmärkten angehören und
nicht zu vergleichen sind. Diese Einschätzung wird
durch frühere Stellungnahmen von Konkurrenten be-
stätigt. Eine unterstützende Schlußfolgerung ist auch
der Entscheidung der Kommission vom 30. Juni 1998,
IV/M.1182, im Fall des Zusammenschlusses von Akzo
Nobel und Courtaulds zu entnehmen. Da zwei unter-
schiedliche Produkte betroffen sind, wie Österreich dar-
gelegt hat, ist die Vergleichsgrundlage nicht gerechtfer-
tigt. Insofern konnten die von Österreich übermittelten
Informationen nicht die Zweifel der Kommission aus-
räumen, daß LLG die geförderten Investitionen zum
Zweck der Verringerung der Umweltverschmutzung
oder mit einer anderen umweltbezogenen Zielsetzung
getätigt hat, sondern ist der Meinung, daß diese vor
allem zur Herstellung eines neuen Produkts getätigt
wurden: Lyocell by Lenzing.

Sollte Österreich doch schließlich in der Lage sein, die
Vergleichbarkeit der Produktionsverfahren für Lyocell-

und Viskosefasern nachzuweisen, müßte Österreich
auch nachweisen, warum spezifische Ausrüstungs-
bestandteile als durch Umweltschutzbeihilfen förder-
fähig betrachtet werden. In seiner Antwort vom 15.
März 1999 erklärt Österreich, daß die Wahl der Aus-
rüstung durch ihre Charakterisierung als Pilotprojekt
geleitet wurde, d. h. durch die sogenannte Maßstabsver-
größerung (scale-up). Die Kommission fragt sich,
warum die Maßstabsvergrößerung sie gleichzeitig für
Umweltschutzbeihilfen und für EFRE-Kofinanzierung
für Forschung und Entwicklung förderfähig macht. Be-
reits in ihrem Schreiben an Österreich vom 29. Okto-
ber 1998 stellte die Kommission diesen Punkt in Frage
und unterstrich, daß die genehmigte Umweltschutzbei-
hilferegelung N 93-148 in ihrem Artikel 6 Absatz 1 die
Unterstützung von Posten untersagt, wenn diese bereits
aus anderen Gründen gefördert werden. Österreich er-
klärte in seiner jüngsten Antwort vom 15. März 1999,
daß die förderfähigen Kosten in einer abschließenden
Umverteilung am Ende des Projekts auf verschiedene
Posten aufgeteilt würden. Die Kommission merkt an,
daß Österreich nur eine Liste von Posten für die Finan-
zierung durch Umweltschutzbeihilfen und F&E-Beihil-
fen vorgelegt hat. Da Österreich nicht aufklärt, welche
Posten es als durch welche Beihilfen förderfähig be-
trachtet, hat es auch nicht alle Informationen bereit-
gestellt, die zur Beurteilung der Intensität der Umwelt-
schutzbeihilfe notwendig sind. Österreich hat also nicht
aufgezeigt, daß die bestehende und genehmigte Um-
weltschutzregelung N 93-148 korrekt angewendet
wurde.

Infolge der obigen Überlegungen bezweifelt die Kom-
mission ernsthaft, daß die für Umweltschutzzwecke
vorgesehene staatliche Beihilfe in korrekter Anwendung
der bestehenden und genehmigten Beihilferegelung
N 93-149 gewährt wurde.

Weil Österreich nicht die korrekte Anwendung einer
bestehenden und genehmigten Beihilferegelung nach-
gewiesen hat, muß die Kommission die Beihilfe als
neue Einzelbeihilfe betrachten, die unmittelbar unter
die Bestimmungen von Artikel 87 des EG-Vertrags fällt
und deren Umweltschutzcharakter gemäß dem Ge-
meinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbeihil-
fen beurteilt werden muß. Da Investitionsbeihilfen
zur Verbesserung gegenüber verbindlichen Normen
oder in Ermangelung derartiger Normen betroffen sind,
müssen die Beihilfen in einem angemessenen Verhältnis
zu der erzielten Verbesserung des Umweltschutzes und
in einem angemessenen Verhältnis zu den für die Er-
reichung der Verbesserung erforderlichen Investitionen
stehen. Die Verhältnismäßigkeit in bezug auf die Ver-
besserung des Umweltschutzes und die erforderlichen
Investitionskosten bezieht sich auf diejenigen Kosten-
unterschiede zwischen den beiden Produktionsverfah-
ren, die eindeutig den zusätzlichen Umweltschutz-
bemühungen zuzuordnen sind. Die Beurteilung der
Förderfähigkeit durch die Kommission wird durch die
in monetären Begriffen ausgedrückten zusätzlichen In-
vestitionen geleitet.

Im vorliegenden Fall unterscheiden sich die beiden Pro-
duktionsprozesse fundamental voneinander. Deshalb ist
es unmöglich, bei dem neuen Prozeß die umweltbezo-
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genen Extrakosten direkt an bestimmten Investitions-
gegenständen festzumachen. Folglich müssen die bei-
den Produktionsprozesse in ihrer Gesamtheit vergli-
chen werden. Für diesen Vergleich hätte Österreich
zwei Kategorien von Angaben liefern und diese ins
Verhältnis setzen können. Zum einen, die Kostenunter-
schiede in Investitions- und laufenden Kosten zwischen
den beiden Prozessen und zum anderen einen Vergleich
der jeweiligen Umweltleistungen. Bezüglich der ersten
Kategorie hat Österreich keine Kostendaten zum ur-
sprünglichen Produktionsprozeß und keine produktbe-
zogenen laufenden Kostenangaben für den neuen Pro-
zeß geliefert. Hinsichtlich dem Vergleich der jeweiligen
Umweltleistungen besteht ein zusätzliches Problem in
der Tatsache, daß die beiden Produktionsprozesse ver-
schiedene Arten von Emissionen ausstoßen und da-
durch eine gemeinsame sachliche Vergleichsbasis
schwer herzustellen ist. Österreich hat nur physika-
lische Emissionsdaten verglichen.

Zusammengefaßt hat Österreich weder nachgewiesen,
wie die Umweltleistungen des neuen Prozesses gemes-
sen werden sollen, noch hat es die Verhältnismäßigkeit
dieser Leistungen zu den dafür notwendigen Investitio-
nen aufgezeigt, oder zu der vorgeschlagenen Beihilfen-
höhe. Ferner unterstrich Österreich bei mehreren Ge-
legenheiten gegenüber der Kommission, daß das Lyo-
cell-Produktionsverfahren letztendlich zu verringerten
Produktionskosten führen würde, beispielsweise im
Vergleich zu dem früheren Viskose-Produktionsverfah-
ren. Infolgedessen bezweifelt die Kommission, daß
Österreich zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit
Umweltschutzinvestitionen nachweisen kann, und hat
folglich ernsthafte Zweifel in bezug auf die Notwendig-
keit der Umweltschutzbeihilfe.

3.4. Beurteilung der kostenlosen Bereitstellung der un-
ternehmensspezifischen Infrastruktur

In ihrem Schreiben vom 29. Oktober 1998 forderte die
Kommission Österreich auf zu erklärten, welche Bei-
hilfemaßnahmen der LLG im Zusammenhang mit der
Bereitstellung von Infrastruktur und Verkehrsverbin-
dungen gewährt wurden. Daneben erlegte die Kommis-
sion Österreich auf anzugeben, im Rahmen welcher
bestehenden oder genehmigten Beihilferegelung diese
Beihilfe gewährt wurde. Mit Schreiben vom 15. März
1999 antwortete Österreich, daß die LLG alle Erschlie-
ßungsmaßnahmen innerhalb ihres eigenen Standorts
selbst bezahle. Zu sämtlichen Erschließungsmaßnah-
men außerhalb ihres Standorts durch die BPH und
die WHS leistete die LLH keine Beiträge.

Unternehmen in Österreich müssen im allgemeinen
Anschluß- oder Nutzungsgebühren für staatliche Er-
schließungs- und Infrastrukturmaßnahmen zahlen.
Wenn die Erschließungs- und Infrastrukturmaßnahmen
darüber hinaus auf den Bedarf eines spezifischen Unter-
nehmens zugeschnitten sind, verschafft ihre kostenlose
Bereitstellung diesem Unternehmen einen finanziellen

Vorteil, der eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel
87 des EG-Vertrags darstellen kann. Österreich behaup-
tet in seinem Schreiben vom 15. März 1999, daß diese
Infrastrukturinvestitionen keine staatliche Beihilfe für
die LLG darstellen, da jedes Unternehmen im Business
Park die Infrastruktur nutzen kann. Es argumentiert
ferner, daß es sich nicht um staatliche Beihilfe handelte,
da die LLG nur von ihrer geographischen Nähe zu der
Stelle profitierte, an der die Erschließungs- und Infra-
strukturmaßnahmen sowieso durchgeführt wurden. Bei
dieser Infrastruktur handelt es sich insbesondere um
Straßen und Schienen sowie um die Anschlüsse für
Elektrizität, Gas, Kühlwasser und Abwasseraufberei-
tung, die zum größten Teil von der sogenannten ,Me-
dienzentrale� ausgehen, die die WHS in unmittelbarer
Nähe zum Standort der LLG installiert hatte. Aus-
gehend von den Beschreibungen, die Österreich zu
diesen Anschlüssen gegeben hat, und unter Berücksich-
tigung der aktuellen Informationen über Ansiedlungen
anderer Unternehmen hat die Kommission keine
Grundlage für die Schlußfolgerung, daß es sich bei
den Maßnahmen um allgemeine Maßnahmen für alle
Unternehmen im Business Park handelte. Ferner kann
die Kommission den von Österreich übermittelten In-
formationen nicht entnehmen, warum die LLG nicht
aufgefordert wurde, einen Beitrag zu den Kosten für
die Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit
diesen Anschlüssen zu leisten, der in angemessenem
Verhältnis zu ihrem Anteil an der Nutzung der Infra-
struktur steht. Derartige Beiträge werden von anderen
Unternehmen im Business Park in Form von hohen
Grundstückspreisen verlangt, die mehr als das Sieben-
fache des Preises betragen, den die LLG anfänglich
zahlte. Unter Berücksichtigung des Umfangs der ko-
stenlosen Bereitstellung von Infrastruktur und An-
schlüssen profitierte die LLG deshalb im Vergleich zu
anderen Unternehmen zweifellos von ungewöhnlichen
Vorteilen. Dies wird durch die Tatsache unterstrichen,
daß sich das Land Burgenland vertraglich verpflichtete,
die Kosten für die Infrastrukturinvestitionen zu über-
nehmen. Diese Verpflichtung wäre nicht nötig gewe-
sen, wenn Unternehmen normalerweise keine Gebüh-
ren für Erschließungs- und Infrastrukturmaßnahmen
zahlen. Die Kommission ist nicht in der Lage, den
finanziellen Vorteil für die LLG zu quantifizieren.

Österreich erklärte früher, daß die BPH kein öffent-
liches Unternehmen ist und daß die BPH als privater
Investor agiert. Die Kommission bezweifelt, daß die
BPH ein privates Unternehmen ist, da die Aktienmehr-
heit zum Zeitpunkt des Baus der Infrastruktur im Be-
sitz staatlicher Stellen gewesen zu sein scheint. In sei-
nem jüngsten Schreiben vom 15. März 1999 erklärte
Österreich, daß die Eigentumsstruktur der BPH derzeit
wie folgt ist: 90 % der Aktien sind im Besitz der WEBU
Wirtschaftsengineering Burgenland GmbH, die wie-
derum zu 49 % im Besitz der staatseigenen WiBAG
ist, 1,02 % befinden sich im Besitz der privaten ALTA
Wirtschaftstreuhandgesellschaft, Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft mbH, und die restli-
chen 49,98 % sind im Besitz der ALTA als Treuhänder
für ein unbekanntes, angeblich privates Unternehmen.
Als Nachweis für den privaten Charakter des Unter-
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nehmens legt Österreich eine eidesstattliche Erklärung
eines österreichischen Rechtsanwalts bei, der erklärt,
daß weder das Land Burgenland, noch die WiBAG An-
teile an dem fraglichen Unternehmen besitzen. Die
Kommission merkt an, daß diese Erklärung nicht aus-
schließt, daß sich die restlichen 49,98 % der Aktien an
der WEBU in staatlichem Besitz befinden. Deshalb
kann die Kommission nicht ausschließen, daß die
BPH ein staatlich beherrschtes Unternehmen war und
ist.

Die Kommission stellt in Frage, daß ein privater Inve-
stor für irgendein Unternehmen im Business Park ko-
stenlos Erschließungs- und Infrastrukturmaßnahmen
durchführen und Anschlüsse bereitstellen würde. Öster-
reich behauptet, daß auch ein privater Investor an der
Stelle der BPH der LLG Sonderbedingungen geboten
hätte, da ein erster großer Investor angeworben werden
sollte, der in der Folge andere Unternehmen in den
Park anziehen sollte, über die dann die Infrastruktur-
und Anschlußkosten gedeckt werden könnten. Die
Kommission merkt an, daß eine derartige Behauptung
durch Tatsachen oder Zahlen belegt werden müßte, die
die Argumentation der BPH zur damaligen Zeit erken-
nen lassen.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen und auf der
Grundlage der derzeit verfügbaren begrenzten Informa-
tionen kann die Kommission nicht ausschließen, daß
Österreich, über die BPH, der LLG in Form von kosten-
loser Bereitstellung von Infrastruktur staatliche Beihilfe
gewährte. In seinem Schreiben vom 15. März 1999
behauptet Österreich jedoch auch für diese Bereitstel-
lung von Infrastruktur, daß die Kommission die Maß-
nahme de facto genehmigt hätte. Österreich besteht
darauf, daß die Kommission im Jahr 1995 über den
Vertrag zwischen dem Land Burgenland und der LLG
informiert wurde und daß Österreich die Maßnahme
mit Schreiben vom 30. August 1995 offiziell notifiziert
hätte. Österreich argumentiert, daß das darauffolgende
Schreiben der Kommissionsdienststellen vom 5. Okto-
ber 1995 als Billigung der Maßnahme ausgelegt werden
konnte. Neben der weiter oben diskutierten Tatsache,
daß Österreich keine dieser Beihilfemaßnahmen notifi-
zierte und die Kommission sie nicht genehmigte, ist
folgendes anzumerken. In diesem Schreiben erklärten
die Kommissionsdienststellen, daß die vorgelegten In-
formationen analysiert wurden und daß in bezug auf
die Förderfähigkeit im Rahmen der genehmigten Rege-
lung N 589/95 keine Probleme gesehen wurden. Diese
Erklärung zog jedoch keine Schlußfolgerungen bezüg-
lich des eventuellen Beihilfecharakters der Bereitstel-
lung von Infrastruktur gemäß Artikel 87 Absatz 1
des EG-Vertrags.

In seinen schriftlichen Antworten hat Österreich nicht
eine frühere Behauptung aufrecht erhalten, wonach,
falls die Bereitstellung von Infrastruktur doch als Bei-
hilfe angesehen würde, diese von dem genehmigten
Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 gedeckt sein würde.

Solch eine Behauptung hätte von Österreich allerdings
bewiesen werden müssen, was nicht geschehen ist. Es
folgt, daß die Bereitstellung von Infrastruktur nicht in
Anwendung einer bestehenden oder genehmigten Bei-
hilferegelung gewährt wurde.

Die Kommission beurteilt neue Einzelbeihilfen unmit-
telbar anhand der in Artikel 87 des EG-Vertrags darge-
legten Kriterien. Die Beihilfe könnte rechtswidrig sein,
wenn keine der in Artikel 87 Absätze 2 und 3 des
EG-Vertrags aufgezählten Ausnahmen zutreffen. Da
Österreich den Zweck der Beihilfe nicht angegeben
hat, kann die Kommission nur annehmen, daß sie als
Erstinvestitionsbeihilfe zum Zweck der Regionalent-
wicklung gewährt wurde. Wie oben dargelegt, muß
die Kommission ad hoc und nicht im Rahmen einer
genehmigten Regionalbeihilferegelung gewährte Regio-
nalbeihilfen bezüglich ihrer regionalen wirtschaftlichen
Bedeutung und insbesondere bezüglich ihres Potentials
zur Schaffung von Arbeitsplätzen beurteilen. Bis jetzt
hat Österreich keine hinreichenden Elemente vorgelegt,
die der Kommission die Beurteilung der regionalen
Bedeutung speziell dieser Beihilfe gestatten. Darüber
hinaus könnte diese Beihilfe dazu führen, daß die
Höchstgrenze für Regionalbeihilfen für das Land Bur-
genland, ein Nettosubventionsäquivalent von 40 %,
überschritten wird. Schließlich weist die Kommission
auf die enge Verknüpfung dieser Frage der unterneh-
mensspezifischen Erschließungs- und Infrastrukturmaß-
nahmen mit der Frage des geringen Grundstückspreises
hin, für die das Verfahren gemäß Artikel 88 Absatz 2
EG-Vertrag bereits eingeleitet wurde. Infolgedessen be-
zweifelt die Kommission die Vereinbarkeit dieser Bei-
hilfemaßnahme mit dem Gemeinsamen Markt.

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Schlußfolgerungen der Kommission können wie folgt
zusammengefaßt werden:

1. Die Kommission stellt fest, daß die staatseigene WiBAG
der LLG, ohne Notifizierung der Kommission, in Form
eines Vertrags über eine stille Beteiligung eine Ad-hoc-
Beihilfe von mindestens 17,8 Mio. EUR gewährte. Auf-
grund der bisher von Österreich erteilten Informationen
ist die Kommission nicht in der Lage zu beurteilen, ob
die Beihilfe als Investitionsbeihilfe oder als Betriebsbei-
hilfe bestimmt ist, und bezweifelt, daß die Beihilfe als
mit Artikel 87 des EG-Vertrags vereinbar betrachtet wer-
den kann.

2. Die Kommission stellt fest, daß das Land Burgenland der
LLG, ohne Notifizierung der Kommission, eine Ad-hoc-
Beihilfe zum Grunderwerb in Höhe von 0,4 Mio. EUR
gewährte. Die Kommission bezweifelt, daß die Beihilfe
aus Gründen der Regionalentwicklung gerechtfertigt ist.
Ferner könnte die Beihilfe dazu führen, daß die Höchst-
grenze für Regionalbeihilfen überschritten wird.
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3. Die Kommission bezweifelt, daß der für den Umwelt-
schutz vorgesehene Zuschuß von 5,5 Mio. EUR unter
korrekter Anwendung des Umweltförderungsgesetzes ge-
währt wurde, das eine bestehende Beihilferegelung um-
faßt, die unter N 93-148 genehmigt wurde. Bei direkter
Beurteilung als neue Einzelbeihilfe gemäß Artikel 87 des
EG-Vertrags bezweifelt die Kommission die Vereinbarkeit
der Beihilfe mit dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche
Umweltschutzbeihilfen.

4. Die Kommission vertritt die Ansicht, daß die LLG mög-
licherweise kostenlos von unternehmensspezifischen Er-
schließungs- und Infrastrukturmaßnahmen der BPH pro-
fitiert hat. Österreich erklärt, daß die Maßnahme nicht
durch eine Beihilferegelung gedeckt ist, so daß die Kom-
mission sie unmittelbar in Anwendung von Artikel 87
des EG-Vertrags prüft. Da die Kommission bezweifelt,
daß die BPH zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Infra-
struktur ein staatliches Unternehmen war, sieht sie die
Bereitstellung von Infrastruktur als staatliche Beihilfe an.
Die Kommission bezweifelt zudem die Vereinbarkeit der
Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt.

Wie die Kommission bereits in ihrem Schreiben an die
österreichische Regierung vom 29. Oktober 1998 darlegte,
stellen die oben erwähnten Maßnahmen möglicherweise ei-
nen unentgeltlichen Vorteil für die LLG dar. Diese Maßnah-
men könnten der LLG zu einer wesentlichen Senkung ihrer
Investitions- und Betriebskosten verhelfen, was signifikante
und nachhaltige positive Auswirkungen auf ihre finanzielle
Lage hätte. Im Bereich von Lyocell ist der britische Chemie-
konzern Accordis Ltd (früher Courtaulds plc) der Hauptkon-
kurrent der LLG, der die Faser unter dem Handelsnamen
Tencel vermarktet. Darüber hinaus steht die LLG auch im
Wettbewerb mit mehreren anderen Faserherstellern mit Sitz
in verschiedenen Mitgliedstaaten. Der Fasermarkt leidet un-
ter Überkapazitäten. Die aufgeführten Maßnahmen führen
folglich möglicherweise zu einer Beeinträchtigung der wirt-
schaftlichen Lage von Konkurrenten aus anderen Mitglied-
staaten (6).

Infolgedessen stellen die oben behandelten Maßnahmen
möglicherweise staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel
87 Absatz 1 des EG-Vertrags und Artikel 61 Absatz 1 des
EWR-Abkommens dar, da sie möglicherweise den Wett-
bewerb zwischen Mitgliedstaaten verfälschen, oder zu ver-
fälschen drohen. Die Kommission bezweifelt zudem die Ver-
einbarkeit dieser Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt.

In Übereinstimmung mit Artikel 10 Absatz 3 der Verfah-
rensordnung (7) und der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes in den verbundenen Rechtssachen C-324/90
und C-342/90 vom 13. April 1994 (8) hat die Kommission

(6) Europäischer Gerichtshof, 14.9.1994, Spanien/Kommission,
C-278-F280/91.

(7) A. a. O.
(8) ,Deutsche Bundesregierung� und ,Pleuger Worthington GmbH gegen

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften�; Sammlung der
Rechtsprechung des Gerichtshofs 1994, Seite I-1173.

auch das Recht, eine vorläufige Entscheidung zu erlassen, in
der der betroffene Mitgliedstaat verpflichtet wird, alle für die
Prüfung der Vereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Gemein-
samen Markt erforderlichen Unterlagen, Informationen und
näheren Angaben vorzulegen.

Die Kommission erlegt Österreich auf, innerhalb eines Mo-
nats nach Eingang dieses Schreibens alle für die Beurteilung
der Vereinbarkeit der Beihilfemaßnahmen erforderlichen Un-
terlagen, Informationen und Daten vorzulegen und ins-
besondere umfassende Informationen zu den folgenden Fra-
gen zu erteilen:

1. Vertrag über eine stille Beteiligung in Höhe von
21,8 Mio. EUR: Mitteilung und Nachweis des Zwecks
der Beihilfe und Berechnung der erwarteten Beihilfesum-
men;

2. Gewährung einer Investitionsbeihilfe in Höhe von
0,4 Mio. EUR: Nachweis der Bedeutung dieser Beihilfe
für die Regionalentwicklung des Landes Burgenland;

3. Gewährung einer Umweltschutzbeihilfe in Höhe von
5,5 Mio. EUR: monetäre Quantifizierung des mit den
im Rahmen des Umweltförderungsgesetzes durch Um-
weltschutzbeihilfen förderfähigen Posten verbundenen
Potentials zur Verringerung der Umweltverschmutzung
oder � alternativ hierzu � der quantitative Nachweis,
daß die Beihilfe, wie vom Gemeinschaftsrahmen für
staatliche Umweltschutzbeihilfen verlangt, in angemesse-
nem Verhältnis zur erzielten Verbesserung des Umwelt-
schutzes und zu den für die Erreichung der Verbesserung
erforderlichen Investitionen steht.

4. Eigentumscharakter der BPH: Nachweis, daß die ALTA
Wirtschaftstreuhandgesellschaft mbH ihre Beteiligung in
Höhe von 49,98 % an der WEBU Wirtschaftsengineering
Burgenland GmbH als Treuhänder für ein privates Unter-
nehmen ausübt, und Offenlegung der vollständigen Ei-
gentumsstruktur der BPH zur Zeit des Baus der fragli-
chen Infrastruktur.

Wenn die Kommission die verlangten Informationen nicht
erhält, wird sie eine Entscheidung auf der Grundlage der in
ihrem Besitz befindlichen Informationen erlassen.

Die Kommission fordert Ihre Behörden auf, unverzüglich
eine Kopie dieses Schreibens an den eventuellen Beihilfe-
empfänger weiterzuleiten.

Die Kommission erinnert Österreich an die aufschiebende
Wirkung von Artikel 88 Absatz 3 des EG-Vertrags und
verweist auf das Schreiben an alle Mitgliedstaaten vom 22.
Februar 1995, wonach jede rechtswidrig gewährte Beihilfe
gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vom Emp-
fänger zurückzufordern ist; die auf diese Weise zurückge-
forderten Beträge beinhalten die Zinsen � berechnet auf
der Basis des für die Berechnung des Subventionsäquivalents
für Regionalbeihilfen geltenden Referenzsatzes � ab dem
Tag, an dem die Beihilfe gewährt wurde, bis zum Datum
der tatsächlichen Rückzahlung.�
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